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Baden-Württembergischer Handwerkstag

Steuerbonus für Handwerkerleistungen konkretisiert
26.02.10 Ein Schreiben des Bundesfinanzministeriums
konkretisiert die Anwendung des Steuerbonus für
Handwerkerleistungen. Eine beispielhafte Aufzählung klärt,
welche Leistungen begünstigt werden.

Das Bundesministerium für Finanzen
(BMF) hat sein Anwendungsschreiben zu
§35a des Einkommensteuergesetzes
überarbeitet und dabei die Anwendung
des Steuerbonus für
Handwerkerleistungen konkretisiert.
Das neue Schreiben ersetzt seine
Vorgänger und ist ab dem
Veranlagungszeitraum 2006
anzuwenden.

Eine dem Schreiben angehängte beispielhafte Aufzählung begünstigter
und nicht begünstigter haushaltsnaher Dienst- und
Handwerkerleistungen ist von hohem praktischem Nutzen. Die Liste ist
zwar nicht vollständig, gibt aber Auskunft über eine Vielzahl an
Maßnahmen, die typischerweise von Handwerkern vorgenommen
werden:

Beispielhafte Aufzählung begünstigter Leistungen

Aus dem Anwendungsschreiben selbst sind vor allem folgende Punkte
relevant:

Begünstigt sind nur Arbeitskosten, nicht aber Materialkosten.

Bei Handwerkerleistungen, die sowohl auf öffentlichem Gelände
als auch auf Privatgelände durchgeführt werden, sind nur die
Kosten für die auf Privatgelände erbrachten Leistungen
begünstigt. Dies gilt auch für verpflichtende Leistungen.
Rechnungen sind entsprechend aufzuteilen.

Die Steuerermäßigung wird auch im Falle unentgeltlich
überlassener Wohnungen gewährt. Voraussetzung ist, dass der
Wohnungsnutzer die Kosten für den Handwerker selbst getragen
hat.

Ein in einer Dienst- oder Werkswohnung wohnhafter
Arbeitnehmer kann eine Steuerermäßigung für von seinem
Arbeitgeber bezahlte Handwerkerleistungen nur geltend machen,
wenn er diese als Arbeitslohn versteuert hat. Wurden die
Leistungen durch Personal des Arbeitgebers erbracht, kann keine
Steuerermäßigung in Anspruch genommen werden.

Einmalige Aufwendungen, die über eine Instandhaltungsrücklage
bezahlt wurden, können erst im Jahr des Abflusses aus der
Instandhaltungsrücklage steuerlich berücksichtigt werden.

Jeder Eigentümer und Mieter muss in seiner
Einkommensteuererklärung entscheiden, ob er die
Steuerermäßigung für alle Aufwendungen (regelmäßig
wiederkehrende und einmalige) erst im Jahr der Genehmigung

drucken

Steuerbonus für Handwerkerleistungen konkretisiert http://www.handwerk-bw.de/service/nachrichtenueberblick/news/steue...

1 von 2 05.03.2010 11:25



© Handwerkstag Baden-Württemberg

Der Baden-Württembergische Handwerkstag ist bemüht, auf seiner Internet-Seite stets
richtige, aktuelle und vollständige Informationen bereitzustellen und ändert oder ergänzt
diese daher bei Bedarf laufend und ohne vorherige Ankündigung. Dennoch schließt der
Baden-Württembergische Handwerkstag jede Gewähr, Haftung oder Garantie für die
Korrektheit, Aktualität und Vollständigkeit der Inhalte auf www.handwerk-bw.de aus. Dies gilt
ebenso für Verweise auf externe Internet-Seiten, für deren Inhalte der Baden-
Württembergische Handwerkstag keine Verantwortung übernehmen kann.

der Jahresabrechnung oder bereits im Jahr der Vorauszahlung in
Anspruch nehmen möchte.

Ab 2008 ist es zwingend notwendig, dass der Steuerpflichtige eine
Rechnung erhalten hat und die Zahlung auf das Konto des
Leistungserbringers erfolgt ist. Barzahlungen oder
Barteilzahlungen werden auch bei ordnungsgemäßer Verbuchung
und entsprechendem Nachweis nicht anerkannt. Sie können auch
nicht durch spätere Überweisungen ersetzt werden.

Eine Steuerermäßigung kann auch geltend gemacht werden,
wenn die Handwerkerleistung vom Konto eines Dritten bezahlt
wurde.

Der seit 1. Januar 2009 verdoppelte Steuerbonus kann nur für
Leistungen in Anspruch genommen werden, die nach dem 31.
Dezember 2008 erbracht und im Veranlagungszeitraum 2009
bezahlt wurden.

Entsteht in Folge der Steuermäßigung ein Anrechnungsüberhang,
kann weder eine negativen Einkommenssteuer festgestzt noch
ein Rück- oder Vortrag der Steuerermäßigung festgestellt
werden.

Anwendungsschreiben des BMF vom 15.02.2010
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